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Nr. 109.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend Enteignungen

zu Schulzwecken in der Stadtgemeinde Cloppenburg.
Oldenburg, den 31. Oktober 1925.

Das Staatsministerium verordnet auf Grund des Ent¬
eignungsgesetzes vom 21. April 1897, Artikel 2 und 6,
was folgt:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf den
Neubau eines Schulhauses und die Anlegung des dazu er¬
forderlichen Spielplatzes und Schulgartens für die katholische
Volksschule in der Stadtgemeinde Cloppenburg.

Entschädigungsverpslichtet ist die Stadtgemeinde
Cloppenburg.

Als Enteignungsbehörde wird das Amt Cloppenburg
bestellt.
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Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Oldenburg , den 31 . Oktober 1925.

Staatsministerium.

v. Finckh . vr . Driver.(Siegel)

Ott.
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